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Durchführungsbestimmungen
als Ergänzung der

Richtlinien für die Verwaltung, widmungsgemäße

Verwendung, Abrechnung und Kontrolle der Besonderen Bundes-Sportförderungsmittel

gültig ab 1.1.2008

2007/1: Bezahlung von Rechnungen in Bar:

Bar bezahlte Firmenrechnungen gelten als saldiert, wenn eine Automatenkassa verwendet oder ein Kasseneingangsbeleg der Firmenrechnung beigefügt wird. Bar bezahlte Privatrechnungen gelten durch den Vermerk „in bar erhalten“ oder „dankend erhalten“ mit Unterschrift des Übernehmers als saldiert. Der Rechnungsbetrag ist für die ordnungsgemäße Saldierung unerheblich.
2007/2: Durchführungsbestätigungen:

Scheint auf einem Überweisungs- oder Zahlungsbeleg keine Übernahme- oder Durchführungsbestätigung der Bank auf, gilt diese als nachgewiesen, wenn der originale Kontoauszug vorgelegt wird, auf dem die Abbuchung ersichtlich ist. In begründeten Einzelfällen kann die Zahlung mit einer Durchführungsbestätigung der Bank als nachgewiesen anerkannt werden.
2007/3: Elektronische Flugtickets:

Sollten Flugtickets bzw. Buchungsbestätigungen nur in elektronischer Form vorliegen, kann die Abrechnung in Verbindung mit einem originalen Kontoauszug erfolgen, auf dem die Abbuchung ersichtlich ist. Sollte kein originaler Kontoauszug beigebracht werden können, ist eine Abrechnung nicht möglich.
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